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TOP
Der tschechiche Autobauer Skoda hat 
mitgeteilt, dass von der 3. Generation 
des Octavia (ab 2013) der einmillions-
te PW vom Band gerollt sei. Seit der 
Lancierung des (modernen) Octavia im 
Jahr 1996 wurden insgesamt 5 Millio-
nen Stück produziert. Skoda bezeich-
net den Octavia selbst als «Herz der 
Marke». Als weiterer Meilenstein gilt 
das Jahr 2014: dann wurde in China der 
Octavia in den Markt eingeführt.
Im Jahr 2015 verkaufte Skoda 423 300 
Octavia weltweit, das sind rund 11 % 
mehr als im Vorjahr. In den ersten zwei 
Monaten des Jahres 2016 konnten 
über 70 000 Octavia weltweit abgesetzt 
werden.

FLOP
Was die meisten Autokäufer intuitiv 
vermuten, dürfte tatsächlich auch stim-
men: Die Anzahl der Rückrufe nimmt 
zu. Vom Deutschen Kraftfahrt-Bundes-
amt (KBA) liegen die neuesten Zahlen 
vor. Gab es 2010 noch 185 Rückrufak-
tionen, stieg die Zahl 2014 auf 235 und 
2015 sogar auf 326 Rückrufaktionen. 
50 % dieser Rückrufaktionen mussten 
vom KBA aus überwacht werden – weil 
die Schwere der Mängel dies einfach 
erforderte.
Zur Verteidigung der Autoindustrie 
lässt sich aber auch anführen, dass die 
Fahrzeuge immer komplexer werden 
und immer höheren Ansprüchen (bspw. 
bezüglich Abgase) genügen müssen.
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RIESEN-HYPE UM DAS NEUE MODEL 3 VON TESLA

wie eine «Community» aufzubauen. Der Ver-
gleich mit den iPhones von Apple hinkt zwar 
etwas – doch auch hier sind die Käufer der 
Meinung, ein einzigartiges Produkt gekauft zu 
haben, das den Mitbewerbern in Sachen De-
sign, Konnektivität und simpler Bedienführung 
einiges voraus hat. Bisher ging die Rechnung 
für Tesla auf. Doch noch einmal: Das Model 3 
kommt erst Ende 2017 auf den Markt – bis da-
hin haben die Mitbewerber (BMW, VW-Audi, 

Kaum im Büro angekommen, klingelt auch 
schon das Telefon: eine Radiostation will un-
sere Einschätzung zum Model 3 von Tesla  hö-
ren. Man will wissen, warum die Leute in Kali-
fornien (USA) vor den Tesla-Büros campieren, 
um Bestellungen aufgeben zu können.

Unglaublich. Ähnliches kennt man nur bei 
der Vorstellung von neuen Apple-Handys, da 
gibt es jedes Mal einen Riesen-Hype – aber für 
ein Elektroauto? Zumal das Model 3 heute erst 
bestellt werden kann, ausgeliefert werden die 
neuen Tesla erst Ende 2017. 

Offenbar bekam Tesla schon Abertausen-
de von Vorbestellungen, und zwar bevor das 
neue Auto überhaupt präsentiert worden war. 
Oder anders: Die Leute bestellten das Model 
3 blind, sie hatten es nie zu Gesicht bekom-
men.

Von solchen Zuständen können andere 
Autohersteller nur träumen. Für ihre neuen Mo-
delle müssen sie zum Teil kräftig die Werbe-
trommel rühren – den Kaliforniern hingegen 
scheint man die Elektroautos geradezu aus 
den Händen zu reissen. Wie ist so etwas mög-
lich?

Nun, zum einen baut Tesla in der Tat Pro-
dukte, die Anklang finden: enorm spurtstark 
ist der Tesla S, ausserdem punktet er mit viel 
Komfort und Stauraum. Und 500 km Reichwei-
te (abhängig von Aussentemperatur, Fahrstre-
cke, Tempo usw.) erreicht derzeit kein anderer 
Mitbewerber. Zum anderen scheint es Telsa 
auf einzigartige Weise zu gelingen, so etwas 

Mercedes, GM-Opel usw.) kräftig aufgeholt be-
züglich der E-Reichweite. Ob das Model 3 
dann so einzigartig ist, darf jetzt schon be-
zweifelt werden. Allerdings haben die Kalifor-
nier einen Trumpf im Ärmel: Sie werden in den 
Augen der Kunden immer diejenigen sein, die 
nur E-Autos bauen, alle anderen grossen Au-
tohersteller aber bauen (unter ferner liefen) 
auch noch E-Autos – und das macht den ent-
scheidenden Unterschied.

EDITORIAL   Michael Föhn, Chefredaktor

Die Sonne geht zwar im Osten auf, doch bis das Model 3 aus dem Westen da ist, vergehen  
weitere 1,5 Jahre – in der Zeit können die Konkurrenten aufholen.
© zVg

Der starke Franken beschäftigt die Schweizer 
Wirtschaft nun schon seit über einem Jahr. 
Mittlerweile hat sich der Wechselkurs zum Eu-
ro um die 1.10 eingependelt. Das macht es für 
die Unternehmen zwar immer noch deutlich 
schwieriger als die Situation mit der Untergren-
ze von 1.20, aber alles sei besser als die Wäh-
rungsparität, so hört man aus Wirtschaftskrei-
sen.

Die Autobranche ist vom starken Franken 
doppelt betroffen. Nicht nur, weil durch sinken-
de Preise im Ausland der Druck auf den hiesi-
gen Markt zunimmt, sondern auch aus einem 
ganz anderen Grund: Das Stichwort heisst 
«CO2-Sanktionen». Ein Thema, das in der Öffent-
lichkeit nicht besonders bekannt ist. Jeder Au-
toimporteur muss mit seinen Fahrzeugen be-
ziehungsweise seinem Flottendurchschnitt den 
im Gesetz festgelegten Grenzwert von 130 
Gramm CO2 pro Kilometer einhalten. Schafft er 
dies nicht – liegt der Durchschnitt also darüber 
–, so muss der Importeur eine Strafe bezahlen. 
Diese steigt mit dem Wert der Überschreitung 

Am Schalthebel

Beat Walti, 
Nationalrat FDP, 
ZH

DER (WECHSEL-)KURS STIMMT

an, das vierte Gramm über dem Zielwert ist 
deutlich teurer als das erste. Soweit zur Theo-
rie.

Nun kommt der starke Franken ins Spiel. 
Denn in der Schweiz hat man einmal mehr die 
EU-Werte übernommen, sowohl den Zielwert 
von 130 Gramm CO2 pro Kilometer als auch die 
Höhe der Strafen. Leider hat bei der Einführung 
des «CO2-Gesetzes» – es heisst wirklich so – 
niemand daran gedacht, dass unsere Währung 
eines Tages deutlich an Wert gewinnen könnte. 
So schrieb man einen fixen Frankenwert in das 
Gesetz und errechnete ihn anhand der Sankti-
onswerte von 5 bis 95 Euro pro Gramm und 
Fahrzeug sowie des damals gültigen Wechsel-
kurses von 1.50 Euro – aus heutiger Sicht ein 
teurer Fehler für die gesamte Autobranche und 
letztlich auch für Konsumentinnen und Konsu-
menten.

Aufgrund der grossen Anstrengungen der 
Hersteller bei der Effizienzsteigerung der Fahr-
zeuge blieben grosse Strafzahlungen bislang 
aus. Doch die krasse Überbewertung für den 
Fall einer Busse bleibt. Dies kann schnell in die 
Millionen gehen und im schlimmsten Fall Ar-
beitsplätze kosten. Für den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz war das keine gute Leistung.

Nun haben aber Bundesrat und Parlament 
das Problem erkannt und richtig reagiert. Im Zu-
ge der Energiestrategie 2050 wird auch das 
CO2-Gesetz geändert. Der Bundesrat schlug ei-
nen Wechselkursrahmen für die Sanktionen von 
1.10 bis 1.60 vor, dessen Untergrenze das Par-
lament nun auf 1.00 gesenkt hat. Der für das 
darauffolgende Jahr geltende Kurs wird jeweils 
Ende des vorangehenden Jahres festgelegt. Ei-

ne sinnvolle Lösung, die allen zugute kommt. 
Denn die Schweiz hat es nicht nötig, sich auf 
Grundlage von fix im Gesetz festgeschriebenen, 
völlig überhöhten Wechselkursen zu berei-
chern. Und die Automobil-Importeure werden 
im Fall einer CO2-Grenzwert-Überschreitung an-
gemessen, aber eben nicht über Gebühr be-
straft.

Das Gesetz soll im Rahmen der Energie-
strategie 2050 auf den 1. Januar 2017 in Kraft 
gesetzt werden. Besonders für die mittlere Zu-
kunft ist dies wichtig, denn ab 2019 kostet je-
des Gramm Überschreitung nun im Idealfall 95 
und nicht 142.50 Franken – pro im jeweiligen 
Kalenderjahr eingelöstem Neufahrzeug, ver-
steht sich.
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DIE ZAHLEN DER WOCHE

So hoch schätzt die Newsagen-
tur Bloomberg die Kosten für den 

Airbag-Produzenten Takata für 
die gigantische Rückrufaktion. 

Takata dementiert.

23,1
Mia. Franken

In der Schweiz kommt es jedes Jahr zu 
16 000 Unfällen mit Velos. Eine der häufigs-

ten Unfallursachen sei eine mangelhafte 
Beleuchtung des Fahrrads, teilt der TCS mit.16000

2020 will Mitsubishi seine teilautonomen 
PW auf die Strasse bringen. Interessant: Die 
Technologie stammt aus dem Schwester-

konzern Mitsubishi Electric.2020

BFU
Änderungen

In der Kommunikationsabteilung der Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 
kommt es zu einer grösseren Rochade. 
Die beiden bisherigen Kommunikations-
verantwortlichen Rolf Moning und Dani-
el Menna haben ihre Stelle per Ende Ju-
ni 2016 gekündigt. Moning lässt sich 
vorzeitig pensionieren, Menna wird stell-
vertretender Kommunikationschef beim 
Bundesamt für Kultur (BAK). Beide wa-
ren während längerer Zeit in der Kom-
munikationsabteilung tätig. Durch wen  
die Medienstelle der bfu künftig besetzt 
sein wird, ist noch nicht bekannt.� AO

HONDA + HITACHI
Alkoholtester
Honda und der japanische Elektronik-
konzern Hitachi haben bekannt gege-
ben, dass sie an einem Alkoholmess
gerät arbeiten würden. Sie wollen den 
Prototyp noch im April einem grösseren 
Publikum vorstellen. Die Alkoholmess-
geräte, die im Auto installiert sind, kennt 
man aus den USA – deren Einbau wird 
nach wiederholten Verstössen gegen 
das Strassenverkehrsgesetz angeord-
net. Der Fahrer muss dann jedes Mal 
erst ins Gerät pusten, wenn er den PW 
starten will. Registriert das Gerät einen 
zu hohen Wert, startet der Motor nicht.
Das Gerät von Honda und Hitachi soll 
aber tragbar sein und ungefähr die Grös
se eines Handys haben. Der Alkoholpe-
gel kann auch ausserhalb des PW (bspw. 
im Restaurant) getestet werden.� AR

VOLKSWAGEN
Most Trusted Brand
Das Magazin «Reader’s Digest» hat zum 
16. Mal seine europaweite Konsumbe-
fragung zum Markenvertrauen durchge-
führt. Auch 1800 Schweizerinnen und 
Schweizer nahmen daran teil. Trotz der 
Abgasthematik konnte sich die Marke 
Volkswagen in der Produktkategorie 
«Automobile» den ersten Platz in der 
Schweiz sichern – sie wurde damit zum 
sechsten Mal zur vertrauenswürdigsten 
Automarke der Schweiz gewählt.� AR

ELRINGKLINGER
Batterien für
E-Autos bauen
Der deutsche Autozuliefererbetrieb El-
ringKlinger (circa 7700 Mitarbeiter, 1,45 
Mia. Franken Umsatz) hat sein Geld bis-
her mit dem Bau von Dichtungen für die 
Zylinderköpfe von Automotoren verdient 
(Weltmarktführer). Doch das Jahr 2015 
verlief schwach für ElringKlinger. Nun 
hat der Konzern provisorisch entschie-
den, in die Elektromobilität einzusteigen, 
und zwar in den Batterienbau. ElringKlin-
ger will sich da das technische Know-
how aneignen, um in ein paar Jahren in 
grossen Mengen Batterien für Elektro
autos produzieren zu können. Die Auto-
hersteller wie Mercedes oder BMW be-
zogen ihre Batterien bisher vor allem aus 
Asien (LG, Panasonic usw). � AR

NEWSNEUES ZUM  RECHTSÜBERHOLEN
Bundesgerichtliche Praxisänderung: Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen 
darf man künftig auf der Normalspur die links fahrenden Autos überholen.

Es war eine Situation, wie sie häufig 
auf Autobahnen vorkommt. Auto-
fahrer X befand sich im März 2014 

auf der dreispurigen Autobahn A1 im 
Umfeld der Raststätte Grauholz bei Bern. 
Er fuhr auf der zweiten Überholspur (lin-
ker Fahrstreifen), wechselte dann auf die 
mittlere Fahrspur (erste Überholspur) 
und fuhr anschliessend auf die Normal-
spur, ohne zu beschleunigen mit einem 
Tempo von etwa 90 km/h rechts an zwei 
Fahrzeugen vorbei, als diese ihre Ge-
schwindigkeit leicht verlangsamten. Auf 
der von ihm befahrenen rechten Spur 
herrschte im Gegensatz zu beiden Über-
holspuren reger, aber kein dichter Ver-
kehr. Unmittelbar vor ihm befand sich 
kein weiteres Fahrzeug.

Das Obergericht des Kantons Bern 
verurteilte X ein Jahr später wegen grober 
Verkehrsregelnverletzung zu einer Geld-
strafe von 10 Tagessätzen à 310 Franken 
und zu einer Busse von 1550 Franken. Es 
warf ihm vor, gegen das Verbot des 
Rechtsüberholens verstossen zu haben. 
Es habe keine Ausnahmesituation bestan-
den, wonach bei Kolonnenverkehr ein 
Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen ge-
stattet sei. Kolonnenverkehr setze dichten 
Verkehr auf beiden Fahrbahnen und somit 
ein längeres Nebeneinanderherfahren vo-
raus. Dies sei nicht der Fall gewesen. Da-
mit mochte sich Autofahrer X nicht abfin-
den und gelangte ans Bundesgericht.

Kritik an zu strenger Praxis
Die bisherige bundesgerichtliche Auffas-
sung, dass Rechtsüberholen auf der Auto-
bahn objektiv immer und subjektiv in der 
Regel schwer wiegt, hatte die Lehre wie-
derholt als zu streng kritisiert, da es der 
Realität nicht entspricht. Es sei vielmehr 
stärker darauf abzustellen, ob durch das 
Rechtsüberholen tatsächlich eine erhöhte 
abstrakte Gefährdung geschaffen werde 
und subjektiv Rücksichtslosigkeit vorliege. 
Insbesondere beim «passiven Rechts-
überholen», wo dem Fahrer nur vorgewor-
fen werden könne, nicht rechtzeitig durch 
Abbremsen auf das Verlangsamen des 
Verkehrs auf der linken bzw. mittleren 
Fahrspur zu reagieren, und beim Rechts-
vorfahren ohne unmittelbar anschliessen-
den Spurwechsel lasse sich ein grob fahr-
lässiges Verhalten nur schwer begründen. 
Bei dichtem Verkehr sei häufig nicht leicht 

festzustellen, ob Kolonnenverkehr herr-
sche und das Rechtsüberholen nicht mehr 
gelte, weshalb regelmässig eine grobe 
Verkehrsregelnverletzung und Rücksichts-
losigkeit zu verneinen seien.

Offensichtlich haben die Richter in 
Lausanne VD eingesehen, dass die bishe-
rige rigide Praxis realitätsfremd ist. Des-
halb, so das Bundesgericht, sei bei der Be-
urteilung, ob paralleler Kolonnenverkehr 
vorherrsche, auf eine Gesamtverkehrsbe-
trachtung abzustellen. Sonst müsste der 
auf der Normalspur fahrende Lenker alle 
Fahrspuren mit der gleichen Aufmerksam-
keit beobachten, um anhand der Fahr-
zeugabstände beurteilen zu können, ob 
auch für ihn zeitweise Kolonnenverkehr 
vorliegt. Er müsste also auf der Normal-
spur fahrend stets auf die Bremse treten, 
wenn er gewahr wird, dass sich die Kolon-
ne links von ihm verlangsamt, um sich 
nicht strafbar zu machen, das sei schlicht 
praxisfremd und das gelte nicht mehr. 

Gleichbleibende Geschwindigkeit
Nach der neuen Sichtweise des Bundes-
gerichts handelt es sich dann um Kolon-
nenverkehr, wenn sich die Fahrzeuge auf 
allen Spuren mit  praktisch gleicher Ge-
schwindigkeit fortbewegen. Ist demnach 
die Verkehrsdichte auf der linken und mitt-
leren Überholspur derart stark, dass sich 
die Fahrzeuge mit praktisch gleicher Ge-
schwindigkeit fortbewegen, muss auf die 

Geschwindigkeitsreduzierungen der Fahr-
zeuge auf der linken oder mittleren Über-
holspur, die häufig durch zu dichtes Auf-
fahren und anschliessendes Abbremsen 
entstehen (Handorgeleffekt) nicht mit ei-
genem Abbremsen reagiert werden. In die-
sem Fall kann der auf der Normalspur fah-
rende Lenker die Fahrt bei gleichbleiben-
der Geschwindigkeit unter Beachtung der 
erforderlichen Sorgfalt fortsetzen. Dage-
gen bleibt es grundsätzlich weiterhin ver-
boten, rechts zu überholen und dann wie-
der auf die linke Spur einzubiegen.

Mit dem neuen Urteil soll der Verkehr 
flüssiger gemacht und das Fahren auf Au-
tobahnen erleichtert werden. Wer auf der 
Normalspur unterwegs ist, darf künftig bei 
gleichbleibender Geschwindigkeit seine 
Fahrt fortsetzen und muss nicht mehr auf 
die Bremse treten, wenn links von ihm die 
Fahrzeuge ins Stocken geraten. Umge-
kehrt muss, wer von der Überholspur auf 
die Normalspur wechseln will, sich be-
wusst sein, dass er nicht blind auf diese 
einscheren kann, denn der auf der Normal-
spur fahrende Automobilist hat Vortritt. 

Das Bundesgericht hiess die Be-
schwerde von X gut, denn das «passive» 
Überholen oder Vorbeifahren von X stelle 
keine grobe Verkehrsregelnverletzung dar, 
weder objektiv noch subjektiv (Urteil des 
Bundesgerichts 6B_374/2015).

ao 

In diesen Situati-
onen ist Rechts-
überholen nach 
wie vor verboten. 
© AR

Daniel Menna          Rolf Moning   
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DIE ARMEE 
MUSS IHREN 
FAHRZEUG­
BESTAND  
VERGRÖSSERN

Verteidigungsexperte  
Alexandre Vautravers  
äussert sich zum Thema 
Militär-Fahrzeugpark.

Er kennt die Schweizer Militärfahr-
zeuge so gut wie seine Westenta-
sche. Das ist auch nicht weiter 

überraschend, denn Alexandre Vautra-
vers war von 1998 bis 2012 Komman-
dant des Panzerbataillons 17. Heute ist 
er Chefredaktor der «Schweizer Militär 
Revue», Sicherheitsexperte am Global 
Studies Institute der Universität Genf 
sowie anerkannter und bekannter 
Fachmann in Fragen der Militärfahr-
zeuge und der Verkehrsgesetzgebung.

«Automobil Revue»: 
Die Armee besteht darauf, dass sie be­
stimmte Truppentransporter moderni­
sieren muss. In welchen Fällen schei­
nen Ihnen die Neuanschaffungen am 
dringendsten, und wie schätzen Sie 
unseren Fuhrpark im Vergleich mit 
dem benachbarten Ausland ein?
Alexandre Vautravers: 
Das meistverbreitete Modell im Fahr-
zeugbestand unserer Armee ist der 
Puch 230 GE, den wir Anfang der 
1990er-Jahre eingekauft haben. Diese 
Geländewagen aus österreichischer 

Produktion kommen an das Ende ihrer 
Nutzungsdauer und müssen ersetzt 
werden. Es handelt sich hier also um 
ein sehr wichtiges Beschaffungspro-
gramm für die nächsten Jahre. Als Er-
satz für den Puch kommen mit dem 
Rüstungsprogramm 2014 in einer ers-
ten Tranche 3200 Mercedes-Benz G-
Klasse für 383 Mio. Franken in den 
Fuhrpark. Der Budget- und Spardruck 
hat in den vergangenen zwanzig Jah-
ren die Armee veranlasst, Stellen und 
Logistikinfrastrukturen stark zu redu-
zieren. Die Sparmassnahmen hatten 
Einfluss auf den Unterhalt und auf die 
Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge. Die 
Armeereform «Weiterentwicklung der 
Armee WEA» sieht eine Verkleinerung 
des Militärs vor, verlangt aber, dass al-
le Truppeneinheiten zu 100 % ausge-
stattet sein müssen. Das ist heute 
nicht der Fall, sodass in den nächsten 
Jahren die Beschaffung vieler Fahrzeu-
ge nötig sein wird.

Es scheint nur logisch, dass ein Mo­
dell wie die Mercedes-G-Klasse 

Armasuisse  
ist für das  
Lastenheft  
verantwortlich.»

Alexandre Vautravers war zwischen 1998 und 2012  
der Kommandant des Panzerbataillons 17.
© Pz Bat 17

Die Schweizer Armee zählt rund 130 000 Soldaten. 
© VBS



gründlich umkonstruiert werden 
muss, um den Ansprüchen des Mili­
tärs zu entsprechen. Welches sind die 
Hauptmodifi kationen?
Armasuisse ist für das Ausarbeiten 
des Lastenhefts verantwortlich. Das 
Fahrzeug muss sehr vielseitig sein, 
weil es in verschiedenen Einsätzen 
sehr unterschiedliche Rollen spielen 
muss. Zu den Modifi kationen gehören 
das Anbringen eines Dachgepäckträ-
gers und die Vorbereitung für Sonder-
ausrüstungen wie Halterungen für 
Funkgeräte und Antennen. Die Merce-
des- G-Klasse hat den Vorteil, dass sie 
bereits von vielen Streitkräften welt-
weit eingesetzt wird. Dazu gehören Al-
banien, Aus tralien, Deutschland, Lett-
land, die Niederlande, Norwegen, Ös-
terreich, Polen oder Russland. Der fran-
zösische Peugeot P4 entstand 
übrigens in enger Zusammenarbeit mit 
Mercedes und hat viele gemeinsame 
Teile. Das Gleiche gilt für den Force 
Trax in Indien. Und sogar das «Interim 
Fast Attack Vehicle» (IFAV) des ameri-
kanischen Marines Corps basiert auf 
dem Mercedes G 290.

Die Einschränkungen des Strassen­
verkehrsgesetzes SVG haben immer 
mehr auch Einfl uss auf die Armee. Wie 
wirkt sich das Gesetz auf den Alltags­
einsatz der Schweizer Militärfahrzeu­
ge aus?
In den Jahren 1960 bis 1980 waren die 
geländegängigen Militärfahrzeuge von 

den Reglementen befreit. Die damalige 
Generation der Jeeps, Pinzgauer und 
Haflinger hatte keine Sicherheitsgurten 
und noch nicht einmal Türen. Als diese 
Fahrzeuge in den 1990er-Jahren durch 
den Puch G und den Duro ersetzt wur-
den, gab es einen grossen Sicherheits-
fortschritt zu verzeichnen. Sie werden 
vor allem auf Strassen bewegt und er-
füllten die damals geltenden Vorschrif-
ten, auch wenn den hinteren Passagie-
ren noch immer keine Gurten zur Verfü-
gung standen. Heute ist es keine Frage, 
dass alle Personen an Bord ange-
schnallt sein müssen, und entspre-
chend werden die Duro umgerüstet. 
Das schränkt die Truppentransportka-
pazität und die Vielseitigkeit dieses Wa-
gens aber stark ein. Nicht zuletzt kom-
men uns diese Modifi kationen in der 
Folge auch noch sehr teuer zu stehen.

Glauben Sie, dass die Armee von den 
zu strikten Reglementen ausgenom­
men werden sollte?
Das Problem ist nicht, dass es sich um 
zu strikte Vorschriften handelt. Die Mi-
litärfahrzeuge müssen natürlich die 
Gesetze befolgen und den Insassen ei-
nen hohen Sicherheitsgrad bieten. Die 
Frage ist hingegen, ob die Reglemente 
für Privatfahrzeuge auch der Sicher-
heit von Nutzfahrzeugen und von sol-
chen mit Sonderaufgaben dienen. Ich 
denke da zum Beispiel an den Polizei- 
oder Feuerwehreinsatz. Spezialisierte 
Militärfahrzeuge wie zum Beispiel ge-
panzerte Truppentransporter oder Ket-
tenfahrzeuge, aber auch Lastwagen 
für Genietruppen oder Kommandofahr-
zeuge, würden von Sonderregelungen 
profi tieren. Im Gegenzug bedingt das 
aber auch, dass die Fahrer dieser Wa-
gen eine spezialisierte Ausbildung 
durchlaufen müssen.

Die Medien berichten regelmässig von 
Unfällen mit Militärfahrzeugen und 
besonders mit den Lastwagen. Sehen 
Sie die Ursache beim veralteten Mate­
rial, bei der Übermüdung der Fahrer 
oder bei der ungenügenden Ausbil­
dung? Oder wird in der Presse einfach 
übertrieben?

Ein Aufklärungs-
detachement 
bereitet seinen 
Auftrag mit dem 
Mowag Eagle und 
dem Puch vor. 
© Pz Bat 17

5300
Die Zahl der Puch 230 GE, dem 
meistverbreiteten Fahrzeug im 
Bestand der Schweizer Armee.

Einheiten

Die Unfallhäufi gkeit mit Armeefahrzeu-
gen liegt deutlich unter dem Schweizer 
Durchschnitt. Und die Zahl ist noch um 
die Hälfte tiefer, wenn man als zivile 
Vergleichsgruppe junge Männer im Al-
ter von 20 bis 30 Jahren herbeizieht. 
Die gute Organisation und ein guter 
Kommandant wirken sich äusserst po-
sitiv auf die Unfallhäufi gkeit aus. Vor-
bildliche Disziplin ist ebenfalls oft aus-
schlaggebend. Zu viele der Unfälle, und 
zwar zwei Drittel, passieren beim Par-
kieren oder beim Manövrieren, beim 
Rückwärtsfahren und bei niedriger Ge-
schwindigkeit. Die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung (bfu) ist bei der Armee 
sehr engagiert, und die Ausbildung ist 
seriös. Die Fahrer absolvieren jedes 
Jahr einen Auffrischungskurs, bevor 
sie das Fahrzeug im Wiederholungs-
kurs bewegen dürfen. Die Armee teilt 
dem Fahrzeugunterhalt und den vorge-
schriebenen Kontrollen sehr grosszü-
gige Termine zu.

Wie fi ltert die Armee mögliche Raser 
heraus?
Die Militärfahrschulen dauern meist 
länger als die zivile Ausbildung. Sie 
richten sich zudem an Leute, die be-
reits den Führerschein besitzen. Sie 
müssen zudem wissen, dass die Ar-
meeführung über die Straftaten und 
Verkehrsbussen informiert ist, sodass 

in Problemfällen der Militärführer-
schein entzogen werden kann, wenn 
das nötig wäre.

Wie sehen die Armeesanktionen für 
die Fahrer aus?
Man muss unter den Lastwagen- und 
Motorradfahrern einerseits und den 
Fahrern von Personenwagen und Pan-
zern unterscheiden. Letztere werden in 
den ersten Wochen der Rekrutenschu-
le ausgewählt, während Camion- und 
Töfffahrer als 18- bis 19-Jährige beim 
Einzug festgelegt werden. In diesem 
Fall sind die Auswahlkriterien sehr 
strikt, weil später dermassen hohe An-
forderungen an die Soldaten gestellt 
werden. Wer in diese spezialisierten 
Einheiten aufgenommen werden will, 
muss zusätzliche vormilitärische Kurse 
absolvieren. Die Personenwagenfahrer 
haben zwei Aufgaben, und sie werden 
vor allem auf dem Puch und auf dem 
Duro ausgebildet. Das ist ähnlich für die 
Chauffeure von Spezialfahrzeugen, ge-
panzerten Transportern und Raupen-
fahrzeugen. In der Infanterie legen die 
Fahrer beispielsweise die Prüfung für 
den Duro, den gepanzerten GMTF (Ge-
schütztes Mannschaftstransportfahr-
zeug) oder den Grenadier-Radschützen-
panzer Piranha 8×8 ab.

 Eugenio D’Alessio
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Unter anderem : Alfa SZ + 2000GT , Aston Martin Vanquish , Austin Healey 
3000 MK1 ,Bentley Azure , Caterham S7, Corvette Sting Ray , Ford Mustang 
289 Cabrio, Ferrari 308 GTS + Maranello , Jaguar E-Roadster + E-Coupe + MK4 
Cabrio + 420G , Mercedes 190 SL + 220 SE Cabrio , MG TA + TC + TF, Porsche 
911SC 3.0 + 930 Turbo + 964 RS + Turbo + 993 Bi-Turbo S + GT3 RS, Renault 
Turbo1 +Alpine , Rolls Royce S-Cloud 3 , Triumph TR3 , Volvo P1800...

Autos mit und ohne mindestpreis, Zuschlag 9% netto

Detailierte Liste : www.auto-encheres.ch
 Tel. 079 660 75 90

Auktion 140 Oldtimer , Youngtimer & Sportwagen 
in Montreux (2m2c), 17. April ab 14 Uhr
Austellung : 15-16-17 April 10 - 20 Uhr
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Die ersten Auslieferungen der Mercedes- 
G-Klasse erfolgen noch dieses Jahr. Er er-
setzt den guten alten Puch, der nach 25 
Dienstjahren in den Ruhestand treten darf.

Ist es wirklich schon ein Vierteljahrhundert 
her, dass er Truppen und Material beför-
dert und quasi zum Aushängeschild für 

die Schweizer Armee avancierte? Der im ös-
terreichischen Graz gebaute Puch trat sei-
nen Dienst in unserem Land 1989 an und 
wuchs zu einer Fahrzeugfl otte mit 5300 Ex-
emplaren. Seine Ablösung wurde bereits 
2013 beschlossen, nachdem seine Unter-

haltskosten die Armee «immer teurer zu ste-
hen kamen»  und die Reparaturkosten «die 
wirtschaftlich vertretbaren Limiten über-
schritten». Dazu kommt, dass Ersatzteile 
immer schwerer zu besorgen sind, denn die 
Produktion des Puch ist teils eingestellt wor-
den. Zum Glück hat der eckige Geländewa-
gen einen gestandenen Cousin, die G-Klas-
se von Mercedes. Der Allradler wird nieman-

den enttäuschen, schliesslich ist er vom 
Konzept ja mit dem Puch 230 GE identisch. 
Er wird übrigens auch im gleichen Werk ge-
baut, in der Fabrik von Steyr Daimler Puch. 
Was sich seit der Jahrhundertwende geän-
dert hat, ist die 90-prozentige Markenzutei-
lung zugunsten der Stern-Marke. Als die 
Schweizer Armee mit dem Rüstungspro-
gramm von 2014 nach einem leichten ge-

ländegängigen Motorfahrzeug als Ersatz für 
den Puch G Ausschau hielt, war nur noch die 
Mercedes-Version verfügbar. Der Kauf der 
G-Klasse war aber keineswegs beschlosse-
ne Sache, der Mercedes musste sich erst 
gegen drei Konkurrenten durchsetzen. Die 
Armee schweigt sich über die Identität der 
Verlierer aus. Ein Communiqué von Mer-
ceds spricht von Bewertungstests, die unter 
anderem schwierige Passfahrten und «har-
ten Einsatz im Dienst der Truppen» umfass-
ten.

Ein Budget von 441 Millionen Franken
Am Ende war es der Stuttgarter Konzern, der 
sich den Auftrag gesichert hat. Rüstungs-
chef Martin Sonderegger begründete den 
Entscheid für die G-Klasse mit «robuster, voll 
ausgereifter Technik, der Konzentration des 
Wagens auf das Wesentliche und die einfa-
che Bedienung für die Soldaten». Der Auf-
trag betrifft 3200 Fahrzeuge, die zwischen 

BALDIGES
ANTRITTSVERLESEN 
FÜR DEN MERCEDES


